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(54) Patientenvorrichtung zur Übernahme eines Patienten aus einem Fahrzeug

(57) Um eine Flexibilität in einer Verwendung einer
Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) zu erhöhen,
wird eine Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) zur
Übernahme eines Patienten aus einem Fahrzeug (16)
vorgeschlagen, mit einem Fahrgestell (18) und einer Tra-
geaufnahmeeinheit (20), die dazu vorgesehen ist, zumin-
dest eine Patiententrage und/oder zumindest einen

Transportinkubator mit einem Patienten aufzunehmen
und/oder zu lagern. Die Patiententransportvorrichtung
(10, 12, 14) weist zumindest ein Adapterelement (22, 24,
26, 28) auf, welches zu einer lösbaren Verbindung mit
der Trageaufnahmeeinheit (20) vorgesehen ist und eine
zu einer Kontaktierung an eine Ladefläche (30) des Fahr-
zeugs (16) angepasste Formgebung aufweist.
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Beschreibung

Vorteile der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Patiententransport-
vorrichtung nach Anspruch 1.
[0002] Es sind bewegbare Patiententransportvorrich-
tungen zu einem Transport von Patienten, insbesondere
innerhalb geschlossener Räume, mit einer Trageaufnah-
me für eine Patiententrage und/oder einen Transpor-
tinkubator bekannt.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine Flexibilität einer Patiententransportvor-
richtung zu erhöhen. Die Aufgabe wird durch die Merk-
male des Patentanspruchs 1 gelöst, während vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den
Unteransprüchen entnommen werden können.

Vorteile der Erfindung

[0004] Es wird eine Patiententransportvorrichtung zur
Übernahme eines Patienten aus einem Fahrzeug, ins-
besondere einem Rettungsfahrzeug, insbesondere ei-
nem Bodenfahrzeug, vorzugsweise einem Krankenwa-
gen, einem Wasserfahrzeug und/oder einem Luftfahr-
zeug, vorzugsweise einem Rettungshubschrauber, ei-
nem Transporthubschrauber, einem Rettungsflugzeug
und/oder einem Transportflugzeug, vorgeschlagen, mit
einem Fahrgestell und einer Trageaufnahmeeinheit, die
dazu vorgesehen ist, zumindest eine Patiententrage
und/oder zumindest einen Transportinkubator mit einem
Patienten aufzunehmen und/oder zu lagern.
[0005] Unter einer "Patiententransportvorrichtung" soll
in diesem Zusammenhang insbesondere eine bewegba-
re Einheit verstanden werden, welche dazu vorgesehen
ist, zumindest einen Patienten, einen Säugling und/oder
einen verletzten Soldaten, vorzugsweise in einem liegen-
den Zustand, und/oder vorzugsweise zumindest ein, vor-
zugsweise elektrisches, Gerät und/oder zumindest einen
Gegenstand zu transportieren, vorzugsweise von einem
Hubschrauberlandeplatz, in einen medizinischen
und/oder klinischen Behandlungsbereich, insbesondere
ein Klinikgebäude, ein Krankenhaus und/oder ein Be-
handlungszelt. Zusätzlich kann die Patiententransport-
vorrichtung insbesondere dazu vorgesehen sein, Zube-
hör, insbesondere medizinisches Zubehör, wie beispiels-
weise Spritzenpumpen, Monitore, Beatmungsgeräte,
Flaschenzylinder, Medikamente, ECMO, Schläuche
und/oder anderes einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nendes Zubehör zu transportieren. Ferner soll unter einer
"Trageaufnahmeeinheit" insbesondere eine Einheit mit
zumindest einer Trageaufnahme, die zumindest eine
Aufnahmefläche ausbildet, verstanden werden. Unter ei-
ner "Trageaufnahme" soll insbesondere eine Einheit ver-
standen werden, die zu einer Aufnahme und/oder Lage-
rung zumindest einer Patiententrage, vorzugsweise ei-
ner Krankentrage und/oder einer Schaufeltrage,
und/oder zumindest eines Transportinkubators vorgese-

hen ist und die insbesondere dazu vorgesehen ist, in
einem Betriebszustand wenigstens eine Gewichtskraft
der zumindest einen Patiententrage, des zumindest ei-
nen Transportinkubators, eines Patienten und/oder ei-
nes Gegenstands zumindest teilweise zu tragen
und/oder die Gewichtskraft an zumindest eine weitere
Einheit, vorzugsweise mittelbar und/oder unmittelbar an
ein Fahrwerk des Fahrgestells, zu übertragen. Dabei
weist das Fahrwerk insbesondere wenigstens zwei, vor-
zugsweise wenigstens vier Reifen und/oder Räder auf.
[0006] Unter einem "Transportinkubator" soll in die-
sem Fall insbesondere eine Einheit verstanden werden,
welche dazu vorgesehen ist, wenigstens einen Patien-
ten, insbesondere einen Säugling, vorteilhaft in einem
liegenden Zustand, zu transportieren, insbesondere von
wenigstens einem Arzt, wenigstens einer medizinisch
ausgebildeten Person, wenigstens einem Helfer
und/oder wenigstens einem Rettungssanitäter, und wel-
che insbesondere dazu vorgesehen ist, eine geregelte
und/oder regelbare Luftfeuchtigkeit und/oder Tempera-
tur bereitzustellen. In einem Betriebszustand ist der zu-
mindest eine Transportinkubator vorteilhaft dazu vorge-
sehen, eine Gewichtskraft wenigstens eines Patienten
aufzunehmen, insbesondere zu tragen. Der zumindest
eine Transportinkubator kann dabei eine beliebige, ei-
nem Fachmann als sinnvoll erscheinende Form aufwei-
sen. Beispielsweise könnte der zumindest eine Trans-
portinkubator fahrbar ausgebildet sein, wobei der zumin-
dest eine Transportinkubator insbesondere zumindest
ein, vorzugsweise einklappbares, Fahrgestell mit einem
Fahrwerk aufweisen könnte. Alternativ oder zusätzlich
könnte der zumindest eine Transportinkubator zumin-
dest ein Trageelement, vorteilhaft zumindest zwei Tra-
geelemente, alternativ zumindest vier Trageelemente,
aufweisen. Ferner soll unter einer "Patiententrage" ins-
besondere eine Einheit verstanden werden, mit welcher
wenigstens ein Patient in einem vorteilhaft liegenden Zu-
stand transportierbar ist, insbesondere von wenigstens
einem Arzt, wenigstens einer medizinisch ausgebildeten
Person, wenigstens einem Helfer und/oder wenigstens
einem Rettungssanitäter. In einem Betriebszustand ist
die zumindest eine Patiententrage vorteilhaft dazu vor-
gesehen, eine Gewichtskraft wenigstens eines Patienten
aufzunehmen, insbesondere zu tragen. Dabei kann die
zumindest eine Patiententrage insbesondere zumindest
teilweise und vorzugsweise zu einem Großteil aus Kunst-
stoff, Aluminium, Stahl, Holz und/oder einem Verbund-
werkstoff, insbesondere Kohle- und/oder Glasfaser, aus-
gebildet sein. Die zumindest eine Patiententrage könnte
beispielsweise als eine Schaufeltrage, eine Vacuumma-
tratze, ein Lagerungsbrett und/oder als eine Patienten-
trage mit klappbarem Fahrgestell ausgebildet sein. Fer-
ner könnte die zumindest eine Patiententrage insbeson-
dere zumindest ein Auflageelement, das insbesondere
eine Auflagefläche für einen Patienten ausbildet, und zu-
mindest eine Transporteinheit aufweisen, mittels welcher
die Patiententrage bewegbar ist. Bei dem zumindest ei-
nen Auflageelement kann es sich beispielsweise um eine
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Vakuummatratze und/oder eine Vakuumschiene han-
deln. Es sind verschiedene, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Ausgestaltungen der Transporteinheit
denkbar. Beispielsweise könnte die Transporteinheit
fahrbar ausgebildet sein, wobei die Transporteinheit ins-
besondere zumindest ein, vorzugsweise einklappbares,
Fahrgestell mit einem Fahrwerk, welches insbesondere
mindestens zwei und vorteilhaft mindestens vier Rollen
und/oder Räder umfasst, aufweisen könnte. Alternativ
oder zusätzlich könnte die Transporteinheit zumindest
ein Trageelement, vorteilhaft zumindest zwei Trageele-
mente, alternativ zumindest vier Trageelemente, aufwei-
sen. Unter einem "Trageelement" soll insbesondere ein
Element verstanden werden, das dazu vorgesehen ist,
ein Objekt zu tragen, insbesondere zu stabilisieren,
und/oder das vorzugsweise zu einem Tragen und/oder
Anheben eines Objekts vorgesehen ist und hierfür be-
sonders vorteilhaft entsprechende Griffelemente auf-
weist. Die zumindest eine Patiententrage und/oder der
zumindest eine Transportinkubator ist ferner insbeson-
dere über die zumindest eine Aufnahmefläche beweg-
bar, vorzugsweise mittels Rollen, Rädern und/oder Ku-
fen verschiebbar, und/oder auf der zumindest einen Auf-
nahmefläche aufstellbar. Unter "vorgesehen" soll insbe-
sondere speziell ausgelegt und/oder ausgestattet ver-
standen werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer be-
stimmten Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere
verstanden werden, dass das Objekt diese bestimmte
Funktion in zumindest einem Anwendungs- und/oder Be-
triebszustand erfüllt und/oder ausführt.
[0007] Durch eine derartige Ausgestaltung kann eine
Flexibilität der Patiententransportvorrichtung erhöht wer-
den.
[0008] Umfasst die Patiententransportvorrichtung zu-
mindest ein Adapterelement, welches zu einer, insbe-
sondere beschädigungsfrei und vorzugsweise werk-
zeuglos, lösbaren und besonders vorteilhaft werkzeug-
los wiederverbindbaren Verbindung mit der Trageauf-
nahmeeinheit vorgesehen ist und eine zu einer Kontak-
tierung an eine Ladefläche des Fahrzeugs angepasste
Formgebung aufweist, kann insbesondere eine Kopp-
lung der Trageaufnahmeeinheit an die Ladefläche des
Fahrzeugs an beliebigen Seiten der Ladefläche des
Fahrzeugs erfolgen. Insbesondere kann eine schnelle,
sichere und/oder unkomplizierte Beladung und/oder Ent-
ladung von Patienten ermöglicht werden. Darüber hinaus
kann ein hoher Komfort für den Patienten erreicht wer-
den. Die zumindest eine Patiententrage kann vorteilhaft,
unter Vermeidung einer Lücke, zwischen der Trageauf-
nahmeeinheit und der Ladefläche des Fahrzeugs bewegt
werden. Unter einer "Ladefläche" soll insbesondere eine
Oberfläche eines Bodens, insbesondere ein Patienten-
raumboden, eine Beladeplatte und/oder eine, vorzugs-
weise teilweise aus dem Fahrzeug herausfahrbare
und/oder herausbewegbare, Tragelagerungsvorrich-
tung des Fahrzeugs verstanden werden, über welche bei
einem Beladevorgang und/oder Entladevorgang die zu-
mindest eine Patiententrage und/oder der zumindest ei-

ne Transportinkubator bewegbar ist. Ferner soll unter ei-
nem "Adapterelement" insbesondere ein Element ver-
standen werden, das dazu vorgesehen ist, eine Kopp-
lung einer fahrzeugseitigen Formgebung der Trageauf-
nahmeeinheit an eine Formgebung der Ladefläche des
Fahrzeugs, die sich insbesondere von der fahrzeugsei-
tigen Formgebung der Trageaufnahmeeinheit unter-
scheidet, zu ermöglichen. Das zumindest eine Adapter-
element weist vorzugsweise an einer in einem Betriebs-
zustand der Trageaufnahmeeinheit zugewandten Seite
eine an die fahrzeugseitige Formgebung der Trageauf-
nahmeeinheit angepasste Formgebung auf. Unter "fahr-
zeugseitig" soll insbesondere eine Seite verstanden wer-
den, die in einem Betriebszustand, in welchem die Tra-
geaufnahmeeinheit an die Ladefläche gekoppelt ist, dem
Fahrzeug zugewandt ist und insbesondere einen mini-
malen Abstand zu dem Fahrzeug aufweist. Unter einer
"Formgebung" des zumindest einen Adapterelements
soll insbesondere eine vorteilhaft äußere geometrische
Ausgestaltung und/oder Kontur und/oder Gestalt des zu-
mindest einen Adapterelements verstanden werden. Un-
ter der Wendung, dass das zumindest eine Adapterele-
ment zu einer Kontaktierung an die Ladefläche eine an
die Ladefläche "angepasste" Formgebung aufweist, soll
insbesondere verstanden werden, dass bei einer Kon-
taktierung des zumindest einen Adapterelements und
der Ladefläche das zumindest eine Adapterelement und
die Ladefläche zumindest im Wesentlichen miteinander
bündig angeordnet sind, insbesondere zur zumindest
weitgehenden Vermeidung von Spalten und/oder Lü-
cken. Unter einer "lösbaren" Verbindung zwischen zwei
Bauteilen soll insbesondere eine Verbindung verstanden
werden, die reversibel, insbesondere beliebig oft, be-
schädigungsfrei herstellbar und/oder trennbar ist, vor-
zugsweise unter Vermeidung einer Beschädigung der
beiden Bauteile. Das zumindest eine Adapterelement ist
vorzugsweise in einem Betriebszustand beschädigungs-
los abnehmbar an der Trageaufnahmeeinheit befestigt.
Die lösbare Verbindung zwischen der Trageaufnahme-
einheit und dem zumindest einen Adapterelement ist vor-
teilhaft mittels Schwenken, mittels Stecken und/oder mit-
tels Einhängen herstellbar und/oder trennbar.
[0009] Vorzugsweise weist das zumindest eine Adap-
terelement wenigstens ein seitliches Führungselement
auf, das dazu vorgesehen ist, die zumindest eine Pati-
ententrage und/oder den zumindest einen Transpor-
tinkubator bei einer Bewegung über das zumindest eine
Adapterelement zu führen. Unter einem "Führungsele-
ment" soll hierbei insbesondere ein Element mit wenigs-
tens einer Oberfläche verstanden werden, die insbeson-
dere eine Bewegungsfreiheit der zumindest einen Pati-
ententrage und/oder des zumindest einen Transpor-
tinkubators einschränkt und/oder die vorteilhaft wenigs-
tens eine Bewegungsrichtung definiert, in welche die zu-
mindest eine Patiententrage und/oder der zumindest ei-
ne Transportinkubator bewegbar ist. Unter einem "seit-
lichen" Führungselement des zumindest einen
Adapterelements soll insbesondere ein Führungsele-
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ment verstanden werden, das bei Betrachtung in einer
Draufsicht bezüglich einer Querrichtung in einem Nah-
bereich einer Begrenzung des zumindest einen Adapter-
elements angeordnet ist, insbesondere in einem Abstand
von weniger als 20 %, vorteilhaft von weniger als 15 %
und besonders vorteilhaft von weniger als 10 % einer
Quererstreckung des zumindest einen Adapterele-
ments. Unter einer "Querrichtung" eines Objekts soll ins-
besondere eine Richtung verstanden werden, die bei Be-
trachtung eines kleinsten, das zumindest eine Adapter-
element gerade noch umschließenden Quaders parallel
zu einer zweitlängsten Seite des Quaders ausgerichtet
ist. Unter einer "Quererstreckung" eines Objekts soll ins-
besondere eine Länge einer zweitlängsten Seite eines
kleinsten, das zumindest eine Adapterelement gerade
noch umschließenden Quaders verstanden werden. Da-
durch kann die zumindest eine Patiententrage und/oder
der zumindest eine Transportinkubator insbesondere si-
cher und/oder schnell über das zumindest eine Adapter-
element bewegt werden.
[0010] Zusätzlich kann das zumindest eine Adaptere-
lement, insbesondere fahrzeugseitig, ein Schutzelement
aufweisen, das dazu vorgesehen ist, eine Beschädigung
des Fahrzeugs zumindest teilweise zu vermeiden.
[0011] Vorteilhaft umfasst die Patiententransportvor-
richtung zumindest ein weiteres Adapterelement, das in
einem Vergleich mit dem zumindest einen Adapterele-
ment von einem unterschiedlichen Typ ist. Unter zwei
Adapterelementen von einem "unterschiedlichen Typ"
sollen insbesondere zwei Adapterelemente verstanden
werden, die sich wenigstens in einem Merkmal vonein-
ander unterscheiden, wobei die Adapterelemente insbe-
sondere unterschiedliche Materialien aufweisen
und/oder vorteilhaft zu unterschiedlichen Verbindungen
mit der Trageaufnahmeeinheit vorgesehen sind
und/oder vorzugsweise eine unterschiedliche Form
und/oder eine unterschiedliche Geometrie aufweisen.
Dabei sind verschiedene, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Ausgestaltungen des zumindest einen
weiteren Adapterelements denkbar. Beispielsweise
könnte das zumindest eine weitere Adapterelement in
einem Vergleich mit dem zumindest einen Adapterele-
ment eine größere Längserstreckung aufweisen, insbe-
sondere um längere Patiententragen mittels der Trage-
aufnahmeeinheit zu transportieren und/oder vorteilhaft
um größere Distanzen zwischen der Trageaufnahmeein-
heit und der Ladefläche zu überbrücken. Das zumindest
eine weitere Adapterelement weist in einem Vergleich
mit dem zumindest einen Adapterelement zu einer Kon-
taktierung an die Ladefläche jedoch eine unterschiedli-
che, an die Ladefläche angepasste Formgebung auf, wo-
durch insbesondere eine Kopplung der Trageaufnahme-
einheit an beliebige Formgebungen von Ladeflächen be-
liebiger Fahrzeuge erreicht werden kann.
[0012] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das zumin-
dest eine Adapterelement zu einer Steckverbindung mit
der Trageaufnahmeeinheit vorgesehen ist. Unter einer
"Steckverbindung" soll insbesondere eine lösbare Ver-

bindung verstanden werden, welche insbesondere mit-
tels einer Linearbewegung herstellbar und/oder trennbar
ist und bei welcher vorteilhaft zumindest ein erstes Steck-
element bei Betrachtung in wenigstens einer Ebene zu-
mindest ein zweites Steckelement über einen Winkelbe-
reich von mindestens 180°, insbesondere von mindes-
tens 270° und vorteilhaft von mindestens 330° umgibt,
insbesondere umschließt. Es sind verschiedene, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen
der Steckverbindung denkbar. Beispielsweise könnten
das zumindest eine Adapterelement und die Trageauf-
nahmeeinheit zu einer ineinandergreifenden Verbindung
vorgesehen sein, wobei das zumindest eine Adaptere-
lement und die Trageaufnahmeeinheit bei einer Herstel-
lung der lösbaren Verbindung aufeinander aufgescho-
ben werden. Vorzugsweise weist das zumindest eine Ad-
apterelement jedoch zumindest ein Steckelement auf,
wobei das Steckelement vorteilhaft als Bolzen und/oder
Stift ausgebildet ist. Hierbei weist die Trageaufnahme-
einheit insbesondere zumindest ein korrespondierendes
Steckelement auf, das insbesondere als Ausnehmung
und/oder Öffnung ausgebildet sein kann. Alternativ könn-
te das zumindest eine Steckelement als Ausnehmung
und das zumindest eine korrespondierende Steckele-
ment als Bolzen ausgebildet sein. Dadurch kann insbe-
sondere eine schnell herstellbare und/oder lösbare Ver-
bindung zwischen dem zumindest einen Adapterelement
und der Trageaufnahmeeinheit erreicht werden. Ferner
kann insbesondere eine preiswerte Ausgestaltung
und/oder eine unkomplizierte Verbindung zwischen dem
zumindest einen Adapterelement und der Trageaufnah-
meeinheit erreicht werden.
[0013] Zudem wird vorgeschlagen, dass das zumin-
dest eine Adapterelement zumindest einen Schnellver-
schluss zu einer Herstellung der lösbaren Verbindung
mit der Trageaufnahmeeinheit aufweist. Unter einem
"Schnellverschluss" soll insbesondere eine insbesonde-
re werkzeuglos schnell herstellbare und/oder trennbare
Befestigung verstanden werden, wie beispielsweise mit-
tels einer Rastung, mittels einer Klemmung, mittels einer
Verriegelung und/oder mittels eines Clips. Dadurch kann
insbesondere eine hohe Stabilität und damit vorteilhaft
eine sichere Bewegung der zumindest einen Patienten-
trage erreicht werden.
[0014] Vorteilhaft weist die Patiententransportvorrich-
tung zumindest eine Lagereinheit auf, welche in zumin-
dest einem Betriebszustand, insbesondere in einem Be-
triebszustand, in welchem das zumindest eine Adapter-
element funktionslos ist, dazu vorgesehen ist, das zu-
mindest eine Adapterelement aufzunehmen. In diesem
Zusammenhang soll unter einer "Lagereinheit" insbe-
sondere eine Tasche, eine Aufhängung, zumindest eine
Schiene, ein Korb und/oder eine spezielle Halterung ver-
standen werden. Vorteilhaft kann die Lagereinheit dazu
vorgesehen sein, zumindest zwei, vorzugsweise zumin-
dest drei und besonderes bevorzugt zumindest vier Ad-
apterelemente aufzunehmen. Hierdurch kann insbeson-
dere eine Flexibilität weiter erhöht werden. Ferner kann
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vorteilhaft eine Kopplung der Trageaufnahmeeinheit und
somit insbesondere eine Übernahme und/oder Überga-
be eines Patienten, insbesondere während eines Einsat-
zes, variiert werden und insbesondere an einer beliebi-
gen Seite des Fahrzeugs erfolgen.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Trageaufnahmeein-
heit eine Trageaufnahme aufweist, welche zumindest im
Wesentlichen wannenförmig ausgebildet ist. In diesem
Zusammenhang soll unter einem "zumindest im Wesent-
lichen" wannenförmigen Objekt insbesondere ein Objekt
verstanden werden, welches mit einem Volumenanteil
von maximal 50 %, vorteilhaft maximal 30 %, vorzugs-
weise maximal 20 % und besonders bevorzugt maximal
10 % von einem Objekt abweicht, welches zumindest in
einer Seitenansicht und/oder in einer Seitenansicht auf
einen Querschnitt durch das Objekt, zumindest eine, vor-
zugsweise zentral angeformte, Vertiefung und/oder Rin-
ne aufweist und vorzugsweise eine zumindest im We-
sentlichen gleichbleibende Materialstärke von maximal
15 cm, vorteilhaft von maximal 10 cm, vorzugsweise von
maximal 5 cm und besonders bevorzugt von maximal 1
cm aufweist. Somit kann die Trageaufnahme insbeson-
dere zumindest teilweise, vorzugsweise zu einem
Großteil und besonders bevorzugt vollständig wannen-
förmig ausgebildet sein. Vorzugsweise erstreckt sich die
Vertiefung dabei, insbesondere in einer Seitenansicht
und/oder einer Seitenansicht auf einen Querschnitt
durch das Objekt, über zumindest 10 %, vorzugsweise
zumindest 25 % und besonders bevorzugt zumindest 40
% und maximal über 80 %, vorteilhaft maximal 70 % und
besonders bevorzugt maximal 60 % einer Quererstre-
ckung des Objekts. Dabei soll unter einer "zumindest im
Wesentlichen" gleichbleibenden Materialstärke insbe-
sondere eine Materialstärke verstanden werden, welche
sich über die Quererstreckung des Objekts um maximal
10 %, vorzugsweise maximal 5 % und besonders bevor-
zugt maximal 1 % ändert. Hierdurch kann insbesondere
ein Komfort der Patiententransportvorrichtung erhöht
werden. Vorteilhaft weist die Trageaufnahmeeinheit
und/oder die Trageaufnahme zusätzlich und/oder alter-
nativ eine Neigung, vorzugsweise eine Neigung in
Längsrichtung, mit einem Neigungswinkel von maximal
10°, vorzugsweise von maximal 5° und besonders be-
vorzugt maximal 1° auf, wodurch insbesondere Regen-
wasser leicht abfließen und/oder abtropfen kann. Wei-
terhin kann vorteilhaft eine leichte Reinigbarkeit der Tra-
geaufnahmeeinheit erreicht werden.
[0016] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Trageaufnahmeeinheit eine Sicherungseinheit aufweist,
welche dazu vorgesehen ist, die zumindest eine Patien-
tentrage und/oder den zumindest einen Transportinku-
bator zu sichern. Unter einer "Sicherungseinheit" soll in
diesem Fall insbesondere eine Einheit verstanden wer-
den, welche zumindest ein Sicherungselement aufweist
und insbesondere dazu vorgesehen ist, einen Patienten,
den zumindest einen Transportinkubator und/oder die
zumindest eine Patiententrage auf der Trageaufnahme-

einheit, insbesondere absturzsicher, zu fixieren und/oder
zu sichern. Das zumindest eine Sicherungselement kann
beispielsweise als eine Führung ausgebildet sein. In die-
sem Fall kann das Sicherungselement an die Aufnahme-
fläche der Trageaufnahme angrenzen und insbesondere
in einer Normalenrichtung über die Aufnahmefläche hi-
naus ragen. Vorzugsweise ist das zumindest eine Siche-
rungselement einstückig mit der Trageaufnahme ausge-
bildet. Unter "einstückig" soll in diesem Zusammenhang
insbesondere zumindest stoffschlüssig verbunden ver-
standen werden. Der Stoffschluss kann beispielsweise
durch einen Klebeprozess, einen Anspritzprozess, einen
Schweißprozess, einen Lötprozess und/oder einen an-
deren, einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Pro-
zess hergestellt werden. Vorteilhaft soll unter einstückig
jedoch in einem Stück geformt verstanden werden. Vor-
zugsweise wird dieses eine Stück aus einem einzelnen
Rohling hergestellt. Alternativ und/oder zusätzlich kann
die Sicherungseinheit zumindest ein zweites, insbeson-
dere elastisches, vorzugsweise federelastisches, Siche-
rungselement aufweisen. Vorzugsweise ist das zumin-
dest eine zweite Sicherungselement keilförmig ausgebil-
det und dazu vorgesehen, in zumindest einem Betriebs-
zustand, insbesondere bei einem Aufschieben der Pati-
ententrage und vorzugsweise durch die Patiententrage,
aus einem Ausgangszustand, insbesondere einem Si-
cherungszustand, ausgelenkt zu werden und anschlie-
ßend automatisch in den Ausgangszustand zurückzu-
kehren. Vorzugsweise ist das zumindest eine zweite Si-
cherungselement dabei an einem Randbereich, insbe-
sondere einem Randbereich einer Längserstreckung,
der Trageaufnahmeeinheit und/oder der Trageaufnah-
me angeordnet. Insbesondere kann auf einer dem zu-
mindest einen zweiten Sicherungselement gegenüber-
liegenden Seite zumindest ein Haken angeformt sein,
welcher in zumindest einem Betriebszustand zur Siche-
rung der zumindest einen Patiententrage und/oder des
zumindest einen Transportinkubators, mit dem zumin-
dest einen zweiten Sicherungselement zusammenwirkt.
Ferner ist denkbar, dass an beiden Randbereichen, ins-
besondere beiden Randbereichen einer Längserstre-
ckung, der Trageaufnahmeeinheit und/oder der Trage-
aufnahme jeweils zumindest ein zweites Sicherungsele-
ment angeordnet ist. Alternativ und/oder zusätzlich kann
die Sicherungseinheit zumindest ein drittes Sicherungs-
element, welches insbesondere als Sicherungsgurt aus-
gebildet ist, aufweisen. Das zumindest eine dritte Siche-
rungselement kann dabei insbesondere fest mit der Tra-
geaufnahmeeinheit verbunden sein und/oder in zumin-
dest einem Betriebszustand über eine Halterung an der
Trageaufnahmeeinheit befestigt werden. Hierdurch kann
insbesondere eine Sicherung, insbesondere eine Ab-
sturzsicherung, des Patienten auf der Patiententrans-
portvorrichtung erreicht werden. Ferner kann die Patien-
tentransportvorrichtung vorteilhaft flexibel ausgestaltet
und insbesondere an viele unterschiedliche Tragevor-
richtungen angepasst werden.
[0017] Vorteilhaft umfasst die Sicherungseinheit zu-
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mindest ein Pilzkopfverriegelungselement. Unter einem
"Pilzkopfverriegelungselement" soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere ein Element verstanden werden,
welches zumindest ein, insbesondere pilzkopfförmiges,
Verschlusselement, vorzugsweise einen Bolzen
und/oder einen Zapfen, und/oder zumindest ein Schlie-
ßelement, insbesondere zumindest eine Ausnehmung,
zumindest eine Führung, zumindest eine Arretierung, zu-
mindest eine Haltevorrichtung und/oder zumindest ein
Schlitz, aufweist und in zumindest einem Betriebszu-
stand mit einem korrespondierenden Pilzkopfverriege-
lungselement, vorzugsweise der zumindest einen Pati-
ententrage und/oder des zumindest einen Transpor-
tinkubators, zusammenwirkt. Vorteilhaft ist das zumin-
dest eine, insbesondere pilzkopfförmige, Verschlussele-
ment dabei an der zumindest einen Patiententrage
und/oder dem zumindest einen Transportinkubator an-
geordnet, während das zumindest eine Schließelement
vorzugsweise an der Patiententransportvorrichtung an-
geordnet ist. Hierdurch kann insbesondere eine Siche-
rung des Patienten auf der Patiententransportvorrich-
tung weiter verbessert werden und insbesondere eine
Flexibilität der Patiententransportvorrichtung weiter ge-
steigert werden.
[0018] Vorzugsweise weist die Trageaufnahmeeinheit
zumindest einen Geräteaufnahmebereich auf. Unter ei-
nem "Geräteaufnahmebereich" soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere ein, insbesondere speziell defi-
nierter, räumlicher Bereich, vorzugsweise ein gegenüber
der Aufnahmefläche erhöhter und/oder erniedrigter Be-
reich, verstanden werden, welcher in zumindest einem
Betriebszustand dazu vorgesehen ist, zumindest ein,
vorzugsweise elektrisches, Gerät aufzunehmen. Insbe-
sondere ist der zumindest eine Geräteaufnahmebereich
durch eine Erhöhung, insbesondere ein Podest,
und/oder eine Ausnehmung definiert. Vorteilhaft be-
grenzt die Trageaufnahmeeinheit den zumindest einen
Geräteaufnahmebereich bei Betrachtung in einer Drauf-
sicht von wenigstens einer, vorzugsweise wenigstens
drei Seiten. Vorzugsweise ist der zumindest eine Gerä-
teaufnahmebereich an einem Randbereich, vorteilhaft
dem Randbereich, welcher dem Sicherungselement ge-
genüber liegt, der Trageaufnahmeeinheit angeordnet.
Hierdurch kann insbesondere eine einfache und schnelle
Gerätebefestigung und/oder Gerätemitnahme, insbe-
sondere bei einer Übernahme eines Patienten aus einem
Fahrzeug, ermöglicht werden.
[0019] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass die Patiententransportvorrich-
tung zumindest ein vertikal, insbesondere ein rein verti-
kal, angeordnetes Hubelement aufweist, welches dazu
vorgesehen ist, einen vertikalen Abstand der Trageauf-
nahmeeinheit, insbesondere einer Oberkante der Trage-
aufnahme, zu einer Aufstandsfläche, insbesondere einer
Bodenfläche, des Fahrgestells einzustellen. Vorzugs-
weise weist die Patiententransportvorrichtung wenigs-
tens zwei und besonders vorteilhaft genau zwei solche,
insbesondere rein vertikal, angeordnete Hubelemente

auf. Unter einem "Hubelement" soll dabei insbesondere
ein, vorzugsweise zylinderförmiges und/oder quaderför-
miges, Element verstanden werden, welches insbeson-
dere dazu vorgesehen ist, eine geradlinig wirkende Hub-
kraft bereitzustellen. Unter der Wendung "vertikal" soll in
diesem Zusammenhang insbesondere eine Ausrichtung
verstanden werden, welche senkrecht zu der zumindest
einen Aufnahmefläche der Trageaufnahme ist. Vorzugs-
weise ist das Hubelement als Hubsäule ausgebildet. In
diesem Fall kann das Hubelement vorteilhaft kopfüber
angeordnet sein, wodurch insbesondere aus Richtung
der Trageaufnahmeeinheit ein Flüssigkeitseindringen in
einen beweglichen Teil des Hubelements verhindert wer-
den kann. Hierdurch kann insbesondere ein Anheben
und/oder Absenken der Trageaufnahmeeinheit erleich-
tert und insbesondere mögliche Wippbewegungen redu-
ziert werden.
[0020] Ist das zumindest eine Hubelement elektrisch
angetrieben, kann vorteilhaft ein Arbeitsaufwand redu-
ziert werden. Ferner kann vorteilhaft eine mögliche Wipp-
bewegung weiter reduziert werden.
[0021] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Patien-
tentransportvorrichtung zumindest eine, vorzugsweise
wechselbare, Energiespeichereinheit aufweist, welche
dazu vorgesehen ist, elektrische Energie bereitzustellen.
Insbesondere kann die zumindest eine Energiespeiche-
reinheit mehrere Steckelemente, vorzugsweise Steck-
buchsen, für korrespondierende Steckelemente, vor-
zugsweise Stecker, und vorteilhaft ein integriertes Lade-
gerät aufweisen und insbesondere dazu vorgesehen
sein, eine elektrische Spannung von 230 V bereitzustel-
len. Ist das zumindest eine Hubelement elektrisch ange-
trieben, kann die zumindest eine Energiespeichereinheit
ferner vorteilhaft dazu vorgesehen sein, einen Strom für
einen Betrieb des zumindest einen Hubelements bereit-
zustellen. Insbesondere kann die zumindest eine Ener-
giespeichereinheit als Batterie und/oder vorzugsweise
als Akkumulator ausgebildet sein. Hierdurch kann eine
Flexibilität weiter gesteigert werden. Ferner können vor-
teilhaft wichtige medizinische Geräte, insbesondere
auch während eines Transports eines Patienten auf der
Patiententransportvorrichtung, weiter verwendet wer-
den.
[0022] Weist die Patiententransportvorrichtung zumin-
dest ein Ablageelement auf, welches dazu vorgesehen
ist, Stauraum bereitzustellen, können vorteilhaft Gegen-
stände, Geräte und/oder medizinisches Zubehör, wie
beispielsweise Spritzenpumpen, Monitore, Beatmungs-
geräte, Flaschenzylinder, Medikamente, ECMO, Schläu-
che und/oder anderes einem Fachmann als sinnvoll er-
scheinendes Zubehör, leicht zugänglich verstaut wer-
den. Unter einem "Ablageelement" soll dabei insbeson-
dere ein Element verstanden werden, welches zumin-
dest einen Aufnahmebereich aufweist, welcher durch zu-
mindest eine Wandung des Ablageelements begrenzt ist
und insbesondere dazu vorgesehen ist, Gegenstände
und/oder Geräte, insbesondere elektrische Geräte, auf-
zunehmen. Vorzugsweise ist das zumindest eine Abla-
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geelement, vorteilhaft alle Ablageelemente, dabei unter-
halb der Aufnahmefläche angeordnet, wodurch insbe-
sondere ein Anstoßen und/oder Hängenbleiben des zu-
mindest einen Ablageelements verhindert werden kann.
Ferner weist das zumindest eine Ablageelement vor-
zugsweise eine Lochblechstruktur auf, wodurch insbe-
sondere eine Flüssigkeit abfließen kann und vorteilhaft
ein Einblick in das Ablageelement ermöglicht wird.
[0023] Vorteilhaft weist die Patiententransportvorrich-
tung eine Abdeckeinheit auf, welche dazu vorgesehen
ist, in zumindest einem Betriebszustand, insbesondere
elektrische, Geräte vor äußeren Wettereinflüssen, ins-
besondere Regen, zu schützen. Die Abdeckeinheit kann
dabei als Abdeckplatte und/oder vorzugsweise als Ab-
deckfolie ausgebildet sein. Vorteilhaft ist die Abdeckein-
heit dabei direkt an der Patiententransportvorrichtung,
vorzugsweise der Trageaufnahmeeinheit, angeordnet
und/oder befestigt. Hierdurch können insbesondere sen-
sible elektrische Geräte vor äußeren Wettereinflüssen
geschützt werden.
[0024] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Patiententransport-
vorrichtung zumindest ein Griffelement aufweist, wel-
ches relativ zu der Trageaufnahmeeinheit und/oder der
Trageaufnahme bewegbar angeordnet ist. Insbesondere
weist das Griffelement dabei zumindest eine Rasteinheit
und/oder zumindest einen Anschlag auf, welche/welcher
dazu vorgesehen ist, das Griffelement in einem ausge-
lenkten und/oder ausgeklappten Zustand zu sichern
und/oder zu stabilisieren. Zusätzlich und/oder alternativ
kann das zumindest eine Griffelement zumindest eine
weitere Rasteinheit und/oder zumindest einen weiteren
Anschlag aufweisen, welche/welcher dazu vorgesehen
ist, das zumindest eine Griffelement, in einem einge-
klappten Zustand zu sichern. Hierdurch kann vorteilhaft
eine Flexibilität, insbesondere bei einer Beladung
und/oder Entladung von Patienten, weiter gesteigert wer-
den. Ferner kann vorteilhaft eine Bewegungsfreiheit ver-
bessert werden. Des Weiteren kann insbesondere in ei-
nem eingeklappten Zustand des zumindest einen Griff-
elements ein einfaches seitliches Bewegen der Patien-
tentransportvorrichtung erreicht werden, insbesondere
ohne einen Be- und/oder Entladevorgang zu behindern,
während in einem ausgeklappten Zustand des zumin-
dest einen Griffelements ein Schieben und/oder Steuern
der Patiententransportvorrichtung vorteilhaft erleichtert
werden kann.
[0025] Die Patiententransportvorrichtung soll hierbei
nicht auf die oben beschriebene Anwendung und Aus-
führungsform beschränkt sein. Insbesondere kann die
Patiententransportvorrichtung zu einer Erfüllung einer
hierin beschriebenen Funktionsweise, eine von einer
hierin genannten Anzahl von einzelnen Elementen, Bau-
teilen und Einheiten abweichende Anzahl aufweisen.

Zeichnungen

[0026] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-

den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen ist
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematisch vereinfachte Darstellung von
verschiedenen Möglichkeiten zu einer Kopp-
lung einer Patiententransportvorrichtung an ei-
ne Ladefläche eines schematisch dargestellten
Fahrzeugs,

Fig. 2 eine detailliert dargestellte Patiententransport-
vorrichtung mit einem Fahrgestell, einer Trage-
aufnahmeeinheit und einem Adapterelement in
einer perspektivischen Darstellung,

Fig. 3 eine schematische, vergrößerte Darstellung ei-
ner Trageaufnahme der Trageaufnahmeein-
heit mit dem Adapterelement in einem gelöstem
Zustand,

Fig. 4 eine schematische, vergrößerte Darstellung ei-
ner Trageaufnahme der Trageaufnahmeein-
heit mit einem Griffelement in einem einge-
klappten Zustand,

Fig. 5 eine schematische, vergrößerte Darstellung ei-
ner Trageaufnahme der Trageaufnahmeein-
heit mit dem Griffelement in einem ausgeklapp-
ten Zustand und

Fig. 6 die Trageaufnahme und drei weitere Adapter-
elemente in einer schematisch vereinfachten
perspektivischen Darstellung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0028] Figur 1 zeigt in einer schematisch vereinfachten
Darstellung drei Patiententransportvorrichtungen 10, 12,
14 zur Übernahme eines Patienten aus einem Fahrzeug
16, welche an unterschiedlichen Stellen einer Ladefläche
30 des Fahrzeugs 16 gekoppelt sind. Das Fahrzeug 16
ist im vorliegenden Fall als Luftfahrzeug, insbesondere
als Hubschrauber, ausgebildet. Die Ladefläche 30 ist di-
rekt durch einen Patientenraumboden des Fahrzeugs 16
gebildet. Die Patiententransportvorrichtungen 10, 12, 14
sind zumindest im Wesentlichen identisch ausgebildet.
Somit wird im Folgenden lediglich eine der Patien-
tentransportvorrichtungen 10, 12, 14 näher beschrieben.
[0029] Figur 2 zeigt die Patiententransportvorrichtung
10 in einer detaillierten Darstellung. Die Patiententrans-
portvorrichtung 10 bildet im vorliegenden Fall zusammen
mit einer Patiententrage (nicht dargestellt) eine soge-
nannte Fahrtrage aus. Somit ist die Patiententransport-
vorrichtung 10 bewegbar ausgebildet. Dazu weist die Pa-
tiententransportvorrichtung 10 ein Fahrgestell 18 auf.
Das Fahrgestell 18 ist aus einem rostfreien Edelstahl ge-
fertigt. Das Fahrgestell 18 weist eine Fahrgestellverklei-
dung 56 auf. Die Fahrgestellverkleidung 56 ist konvex
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geformt. Zusätzlich weist die Fahrgestellverkleidung 56
zumindest eine Ablaufmöglichkeit, insbesondere zumin-
dest eine Ausnehmung 58, auf. Im vorliegenden Fall
weist die Fahrgestellverkleidung 56 zwei, insbesondere
identische, Ausnehmungen 58 auf. Die Fahrgestellver-
kleidung 56 ist im vorliegenden Fall aus einem Kunststoff
hergestellt. Alternativ kann eine Fahrgestellverkleidung
auch aus Aluminium und/oder einem rostfreien Edelstahl
hergestellt sein. Ferner weist das Fahrgestell 18 ein
Fahrwerk 60 auf. Das Fahrwerk 60 weist im vorliegenden
Fall vier Räder 62 auf. Die Räder 62 sind identisch aus-
gebildet. Die Räder 62 weisen einen Durchmesser von
20 cm auf. Die Räder 62 sind als Leichtlaufräder ausge-
bildet. Ein Radlager der Räder 62 weist jeweils eine Ab-
deckung 64 auf. Ferner weist das Fahrwerk 60 mehrere
Pedalwippen 66 auf. Im vorliegenden Fall weist das Fahr-
werk 60 vier, insbesondere identische, Pedalwippen 66
auf. Die Pedalwippen 66 sind dazu vorgesehen, mit ei-
nem Fuß bedient zu werden. Dabei ist jedem Rad 62
eine der Pedalwippen 66 zugeordnet. Die Pedalwippen
66 weisen drei Betriebsmodi auf. Ein erster Betriebsmo-
dus blockiert das zugeordnete Rad 62. Ein zweiter Be-
triebsmodus arretiert das zugeordnete Rad 62 in einer
Richtung. In einem dritten Betriebsmodus ist das zuge-
ordnete Rad 62 frei drehbar. Alternativ ist auch denkbar,
dass eine Patiententransportvorrichtung lediglich eine
Pedalwippe und/oder zwei Pedalwippen aufweist, wel-
che insbesondere zentral und vorzugsweise an einem
Randbereich, bei zwei Pedalwippen vorzugsweise auf
gegenüberliegenden Seiten, einer Längserstreckung ei-
nes Fahrgestells angeordnet sein können. Dabei ist ins-
besondere auch denkbar, dass zwei Pedalwippen glei-
chen Rädern zugeordnet sind, so dass ein Blockieren
und/oder Lösen der Räder von beiden Seiten einer Pa-
tiententransportvorrichtung erfolgen kann. Des Weiteren
weist das Fahrgestell 18 zwei Stoßfänger 68 auf. Die
Stoßfänger 68 sind identisch ausgebildet. Die Stoßfän-
ger 68 sind an einem Randbereich einer Längserstre-
ckung des Fahrgestells 18 angeordnet. Die Stoßfänger
68 sind aus einem massiven Stahl, vorzugsweise Edel-
stahl, hergestellt. Alternativ und/oder zusätzlich sind
auch Stoßfänger an einem Randbereich einer Querer-
streckung denkbar.
[0030] Des Weiteren weist die Patiententransportvor-
richtung 10 eine Trageaufnahmeeinheit 20 auf. Die Tra-
geaufnahmeeinheit 20 ist aus einem rostfreien Edelstahl
hergestellt. Die Trageaufnahmeeinheit 20 ist dazu vor-
gesehen, die Patiententrage mit einem Patienten aufzu-
nehmen und/oder zu lagern. Dazu weist die Trageauf-
nahmeeinheit 20 eine Trageaufnahme 36 mit einer Auf-
nahmefläche 70 auf. Die Trageaufnahme 36 ist mit einer
massiven Verbindungseinheit 72 verbunden. Alternativ
ist auch denkbar auf eine Verbindungseinheit zu verzich-
ten. Die Trageaufnahme 36 weist im vorliegenden Fall
eine Materialstärke von etwa 2 cm auf. Die Trageaufnah-
me 36 weist in einer Seitenansicht eine Rinne 74 auf (vgl.
auch Figur 3). Die Rinne 74 ist dabei zumindest im We-
sentlichen zentral angeformt. Die Rinne 74 erstreckt sich

dabei über etwa 50 % einer Quererstreckung der Trage-
aufnahme 36. Somit ist die Trageaufnahme 36 zumindest
im Wesentlichen wannenförmig ausgebildet. Ferner
weist die Trageaufnahme 36 eine Neigung auf. Im vor-
liegenden Fall weist die Trageaufnahme 36 eine Neigung
von etwa 3° auf. Hierdurch kann eine Flüssigkeit über
die Rinne 74 abfließen.
[0031] In einem Betriebszustand ist die Patiententrage
auf der Aufnahmefläche 70 beweglich angeordnet. Um
einen Patienten und/oder die Patiententrage in diesem
Fall zu sichern, weist die Trageaufnahmeeinheit 20 eine
Sicherungseinheit 38 auf. Die Sicherungseinheit 38 weist
ein erstes Sicherungselement 76 auf. Das erste Siche-
rungselement 76 ist als eine Führung ausgebildet. Das
erste Sicherungselement 76 grenzt an die Aufnahmeflä-
che 70 an. Das erste Sicherungselement 76 ragt in einer
Normalenrichtung der Aufnahmefläche 70 über die Auf-
nahmefläche 70 nach oben hinaus. Das erste Siche-
rungselement 76 umgibt die Aufnahmefläche 70 von drei
Seiten. Eine fahrzeugseitige Seite der Trageaufnahme
36 ist frei von dem ersten Sicherungselement 76. Im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel ist das erste Sicherungs-
element 76 einstückig ausgebildet. Alternativ könnte ein
Sicherungselement mehrteilig ausgeführt sein, wobei
einzelne Teile aneinander und/oder an einer Aufnahme-
fläche angebracht sein könnten. Ferner ist das erste Si-
cherungselement 76 an der Trageaufnahme 36 lösbar
verrastert. Das erste Sicherungselement 76 ist dazu vor-
gesehen, die Patiententrage in Querrichtung zu sichern.
Ferner weist die Sicherungseinheit 38 zwei zweite Siche-
rungselemente 78 auf. Im vorliegenden Fall weist die Si-
cherungseinheit 38 zwei federelastische zweite Siche-
rungselemente 78 auf. Die zweiten Sicherungselemente
78 sind identisch ausgebildet. Die zweiten Sicherungs-
elemente 78 sind keilförmig ausgebildet. Die zweiten Si-
cherungselemente 78 sind an einem Randbereich einer
Längserstreckung der Trageaufnahme 36 angeordnet.
Die zweiten Sicherungselemente 78 sind dazu vorgese-
hen, bei einem Aufschieben der Patiententrage ausge-
lenkt zu werden. Die zweiten Sicherungselemente 78
kehren anschließend automatisch in ihren Ausgangszu-
stand zurück. Die zweiten Sicherungselemente 78 sind
dazu vorgesehen, die Patiententrage in Längsrichtung
zu sichern. Des Weiteren umfasst die Sicherungseinheit
38 zwei dritte Sicherungselemente. Die beiden dritten
Sicherungselemente sind als Pilzkopfverriegelungsele-
mente 106, 108 ausgebildet. Die Pilzkopfverriegelungs-
elemente 106, 108 sind dabei als Ausnehmungen aus-
gebildet. Die Pilzkopfverriegelungselemente 106, 108
sind im vorliegenden Fall auf einer den zweiten Siche-
rungselementen 78 gegenüberliegenden Seite der Pati-
ententransportvorrichtung 10 angeordnet. Die Pilzkopf-
verriegelungselemente 106, 108 sind dabei an einem
Randbereich einer Längserstreckung der Trageaufnah-
meeinheit 20 angeordnet. Die Pilzkopfverriegelungsele-
mente 106, 108 sind zumindest im Wesentlichen an ver-
schiedenen Randbereichen einer Quererstreckung der
Trageaufnahmeeinheit 20 angeordnet. Die Pilzkopfver-
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riegelungselemente 106, 108 wirken in zumindest einem
Betriebszustand mit korrespondierenden Pilzkopfverrie-
gelungselementen (nicht dargestellt) der Patiententrage
zusammen. Die korrespondierenden Pilzkopfverriege-
lungselemente sind dabei als pilzkopfförmiger Bolzen
ausgebildet. Ferner ist denkbar, zusätzlich und/oder al-
ternativ einen Sicherungsgurt zu verwenden. Der Siche-
rungsgurt könnte dabei beispielsweise mit einem An-
schlusselement, speziellen Laschen und/oder Löchern
an einer Trageaufnahmeeinheit verbunden werden.
[0032] Um die Patiententransportvorrichtung 10 an ei-
ner beliebigen Stelle der Ladefläche 30 anzukoppeln,
weist die Patiententransportvorrichtung 10 ferner zumin-
dest ein Adapterelement 22 auf. Das Adapterelement 22
ist aus einem rostfreien Edelstahl hergestellt. Alternativ
ist auch denkbar zumindest ein Adapterelement aus ei-
nem anderen Material, wie insbesondere Aluminium,
Kunststoff und/oder einem Faserverbundwerkstoff her-
zustellen. Das Adapterelement 22 weist im vorliegenden
Fall eine Materialstärke von etwa 2 cm auf. Das Adap-
terelement 22 ist zumindest im Wesentlichen flach aus-
gebildet. Alternativ ist auch denkbar, dass ein Adapter-
element analog zu einer Trageaufnahme wannenförmig
ausgebildet ist. Das Adapterelement 22 ist zu einer lös-
baren Verbindung mit der Trageaufnahmeeinheit 20 vor-
gesehen. Hierbei ist das Adapterelement 22 zu einer
werkzeuglos lösbaren Verbindung mit der fahrzeugseiti-
gen Seite der Trageaufnahme 36 vorgesehen. Bei einer
Kopplung der Trageaufnahmeeinheit 20 an die Ladeflä-
che 30 bildet das Adapterelement 22 ein Verbindungs-
glied zwischen der Trageaufnahmeeinheit 20 und der La-
defläche 30 aus. Zu einer Kontaktierung an die Ladeflä-
che 30 weist das Adapterelement 22 eine an die Lade-
fläche 30 angepasste Formgebung auf. Das Adaptere-
lement 22 weist bei Betrachtung in einer Draufsicht fahr-
zeugseitig eine gekrümmte Formgebung auf. Das Adap-
terelement 22 weist dabei eine im Wesentlichen trapez-
förmige Gestalt auf. An einer ersten Seite weist das
Adapterelement 22 eine größere Längserstreckung auf,
als an einer zweiten Seite, die in einer Querrichtung der
ersten Seite gegenüberliegend angeordnet ist. Hierbei
ist eine fahrzeugseitige Seite gekrümmt ausgebildet, um
eine Kopplung der Trageaufnahmeeinheit 20 an die La-
defläche 30 in einem im Wesentlichen oval geformten
Bereich des Fahrzeugs 16 zu ermöglichen. Dieser oval
geformte Bereich des Fahrzeugs 16 könnte beispielswei-
se ein Heckbereich des Fahrzeugs 16 sein, wie in Figur
1 dargestellt.
[0033] Ferner weist das Adapterelement 22 fahrzeug-
seitig ein Schutzelement 80 auf. Das Schutzelement 80
ist dazu vorgesehen, eine Beschädigung des Fahrzeugs
16 zu vermeiden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist das Schutzelement 80 als Polsterung ausgebildet.
Das Schutzelement 80 erstreckt sich fahrzeugseitig über
im Wesentlichen eine gesamte Quererstreckung des Ad-
apterelements 22. Alternativ ist denkbar, dass ein Schut-
zelement mehrteilig ausgebildet ist und/oder Unterbre-
chungen aufweist. Es sind verschiedene, einem Fach-

mann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen eines
Schutzelements denkbar. Beispielsweise könnte ein Ad-
apterelement fahrzeugseitig zumindest teilweise elas-
tisch ausgebildet sein. Ebenfalls denkbar ist, dass ein
Adapterelement fahrzeugseitig wenigstens eine Verstär-
kung aufweist.
[0034] Das Adapterelement 22 ist ferner zu einer
Steckverbindung mit der Trageaufnahme 36 der Trage-
aufnahmeeinheit 20 vorgesehen. Dazu weist das Adap-
terelement 22 zumindest ein Steckelement 82 auf. Im
vorliegenden Fall weist das Adapterelement 22 zu einer
Herstellung der Steckverbindung genau ein Steckele-
ment 82 auf (vgl. auch Figur 3). Alternativ sind weitere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Anzahlen
von Steckelementen denkbar, insbesondere zwei, drei
und/oder vier Steckelemente. Dabei könnten verschie-
dene Adapterelemente unterschiedliche Anzahlen an
Steckelementen aufweisen. Das Steckelement 82 ist als,
insbesondere langgezogener, Haken ausgebildet. Die
Trageaufnahme 36 weist ein korrespondierendes Steck-
element 84 auf. In dem verbundenen Zustand wirkt das
korrespondierende Steckelement 84 der Trageaufnah-
me 36 mit dem Steckelement 82 des Adapterelements
22 zusammen. Das korrespondierende Steckelement 84
ist als Ausnehmung in der Trageaufnahme 36 ausgebil-
det. Eine Anzahl von Steckelementen 82 und korrespon-
dierenden Steckelementen 84 ist im Wesentlichen
gleich.
[0035] Zu einer Herstellung der lösbaren Verbindung
mit der Trageaufnahmeeinheit 20 weist das Adapterele-
ment 22 einen Schnellverschluss 32 auf. Zusätzlich hier-
zu weist die Trageaufnahmeeinheit 20 einen korrespon-
dierenden Schnellverschluss auf. Der korrespondieren-
de Schnellverschluss wirkt in dem verbundenen Zustand
mit dem Schnellverschluss 32 des Adapterelements 22
zusammen. Nach Verbinden des Adapterelements 22
und der Trageaufnahme 36, ist die Steckverbindung zwi-
schen dem Adapterelement 22 und der Trageaufnahme
36 mittels Betätigung des Schnellverschlusses 32 sicher-
bar.
[0036] Um eine Bewegung der Patiententrage zwi-
schen der Ladefläche 30 und der Trageaufnahmeeinheit
20 zu ermöglichen, weist das Adapterelement 22 eine
Bewegungsfläche 86 auf. Die Bewegungsfläche 86 ist
von einer Oberfläche des Adapterelements 22 gebildet.
Ferner weist das Adapterelement 22 mindestens ein seit-
liches Führungselement 88, 90 auf. Im vorliegenden Fall
weist das Adapterelement 22 zwei Führungselemente
88, 90 auf. Dabei ist eines der zwei Führungselemente
88 an der ersten Seite und ein weiteres der zwei Füh-
rungselemente 90 an der zweiten Seite angeordnet. Die
Führungselemente 88, 90 sind dazu vorgesehen, die Pa-
tiententrage bei einer Bewegung über das Adapterele-
ment 22 zu führen.
[0037] Ferner weist die Patiententransportvorrichtung
10 im vorliegenden Fall eine Lagereinheit 34 auf. Die
Lagereinheit 34 ist dazu vorgesehen, in einem Betriebs-
zustand, in welchem das Adapterelement 22 nicht benö-
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tigt wird, das Adapterelement 22 aufzunehmen. Die La-
gereinheit 34 ist unterhalb der Trageaufnahme 36 ange-
ordnet. Die Lagereinheit 34 ist auf einer fahrzeugseitigen
Seite der Trageaufnahmeeinheit 20 angeordnet. Die La-
gereinheit 34 ist zumindest im Wesentlichen als Einschu-
beinheit ausgebildet. Somit weist die Lagereinheit 34 im
vorliegenden Fall mehrere Schienen (nicht dargestellt)
auf. Alternativ könnte eine Lagereinheit dazu vorgese-
hen sein, zumindest ein Adapterelement an einem Fahr-
gestell und/oder einer Verbindungseinheit einzuhängen,
beispielsweise mittels eines Hakens. Darüber hinaus
sind weitere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Ausgestaltungen einer Lagereinheit denkbar.
[0038] Des Weiteren weist die Trageaufnahmeeinheit
20 zumindest einen Geräteaufnahmebereich 40 auf. Der
Geräteaufnahmebereich 40 ist dabei auf einer der fahr-
zeugseite abgewandten Seite der Trageaufnahmeein-
heit 20 angeordnet. Der Geräteaufnahmebereich 40 ist
im vorliegenden Fall als Oberfläche eines Podests 92
ausgebildet. Das Podest 92 ist direkt an der Trageauf-
nahme 36 befestigt. Das Podest 92 weist im vorliegenden
Fall eine Lochblechstruktur auf. Des Weiteren ist das Po-
dest 92 im vorliegenden Fall als Ablageelement 48 aus-
gebildet. Somit weist das Podest 92 einen Aufnahmebe-
reich auf, welcher dazu vorgesehen ist, Stauraum bereit-
zustellen. Der Aufnahmebereich wird durch fünf Wan-
dungen des Podests 92 begrenzt. Somit weist das Po-
dest 92 auf einer Seite, insbesondere auf einer der fahr-
zeugseite abgewandten Seite, eine Öffnung 94 auf.
[0039] Des Weiteren weist die Patiententransportvor-
richtung 10 zwei Hubelemente 42 auf. Die Hubelemente
42 sind zwischen dem Fahrgestell 18 und der Trageauf-
nahmeeinheit 20 angeordnet. Die Hubelemente 42 sind
identisch ausgebildet. Im vorliegenden Fall sind die Hu-
belemente 42 als Hubsäulen ausgebildet. Die Hubele-
mente 42 sind rein vertikal angeordnet. Die Hubelemente
42 sind dabei mit einem Ende mit dem Fahrgestell 18
verbunden. Die Hubelemente 42 sind im vorliegenden
Fall kopfüber mit dem Fahrgestell 18 verbunden. Somit
kann ein Eindringen von Flüssigkeit von oben in die Hu-
belemente 42 verhindert werden. Die Ausnehmungen 58
der Fahrgestellverkleidung 56 sind dabei in einem Be-
reich der Hubelemente 42 angeordnet. Hierdurch kann
Regenwasser, welches sich an den Hubelementen 42
sammelt, direkt auf einen Untergrund abtropfen. Ferner
sind die Hubelemente 42 mit einem anderen Ende mit
der Trageaufnahmeeinheit 20 verbunden. Im vorliegen-
den Fall sind die Hubelemente 42 mit dem anderen Ende
mit der Verbindungseinheit 72 der Trageaufnahmeein-
heit 20 verbunden. Die Hubelemente 42 sind bei Betrach-
tung in einer Draufsicht bezüglich einer Querrichtung der
Trageaufnahmeeinheit 20 zentral angeordnet. Ferner
sind die Hubelemente 42 bei Betrachtung in einer Drauf-
sicht bezüglich einer Längsrichtung der Trageaufnahme-
einheit 20 jeweils in einem gegenüberliegenden Rand-
bereich angeordnet. Die Hubelemente 42 sind dazu vor-
gesehen, einen vertikalen Abstand der Trageaufnahme-
einheit 20 zu einer Aufstandsfläche des Fahrgestells 18

einzustellen. Hierdurch kann eine Kopplung der Patien-
tentransportvorrichtung 10 mit der Ladefläche 30 des
Fahrzeugs 16 in einer beliebigen Höhe stattfinden. Im
vorliegenden Fall sind die Hubelemente 42 elektrisch an-
getrieben. Dazu weist die Patiententransportvorrichtung
10 zwei Betätigungselemente 44 auf (vgl. Figur 4). Die
Betätigungselemente 44 sind an der Trageaufnahmeein-
heit 20 angeordnet. Ein erstes Betätigungselement 44
ist dazu vorgesehen, die Trageaufnahmeeinheit 20 zu
erhöhen. Ein zweites Betätigungselement 44 ist dazu
vorgesehen, die Trageaufnahmeeinheit 20 abzusenken.
Somit kann eine Höhe der Trageaufnahmeeinheit 20 be-
liebig eingestellt werden. Durch die höhenverstellbaren
Hubelemente 42 kann der vertikale Abstand von einem
Nahbereich des Untergrunds, beispielsweise im Wesent-
lichen 10 cm, bis hin zu einer Höhe von im Wesentlichen
2 m eingestellt werden. In einer Normalstellung ist die
Trageaufnahme 36 der Trageaufnahmeeinheit 20 in ei-
nem Bereich einer Hüfte eines durchschnittlich großen
erwachsenen Menschen gelagert. Diese Höhe entspricht
im Wesentlichen einer Höhe der Ladefläche 30 des Fahr-
zeugs 16.
[0040] Ferner weist die Patiententransportvorrichtung
10 eine Energiespeichereinheit 46 auf. Die Energiespei-
chereinheit 46 ist dazu vorgesehen, Strom bereitzustel-
len. Die Energiespeichereinheit 46 ist direkt unterhalb
der Trageaufnahmeeinheit 20 angeordnet. Alternativ
kann eine Energiespeichereinheit auch an einem Fahr-
gestell befestigt sein. Ferner ist denkbar, eine Energie-
speichereinheit in einer Ablageeinheit zu platzieren. Die
Energiespeichereinheit 46 ist wechselbar ausgebildet.
Die Energiespeichereinheit 46 ist im vorliegenden Fall
als Akkumulator ausgebildet. Die Energiespeicherein-
heit 46 ist dazu vorgesehen, die Hubelemente 42 mit
Strom zu versorgen. Des Weiteren ist die Energiespei-
chereinheit 46 dazu vorgesehen, einen Strom mit einer
Spannung von 230 V bereitzustellen. Dazu weist die En-
ergiespeichereinheit 46 mehrere Steckelemente (nicht
dargestellt) auf. Im vorliegenden Fall weist die Energie-
speichereinheit 46 mehrere Steckbuchsen auf. Die
Steckelemente sind dazu vorgesehen, korrespondieren-
de Steckelemente von medizinischen Geräten aufzuneh-
men.
[0041] Ferner sind unterhalb der Trageaufnahme 36
weitere Ablageelemente 50, 52 angeordnet. Im vorlie-
genden Fall weist die Patiententransportvorrichtung 10
vier weitere Ablageelemente 50, 52 auf. Dabei sind auf
jeder Seite der Patiententransportvorrichtung 10 zwei
Ablageelemente 50, 52 angeordnet. Die weiteren Abla-
geelemente 50, 52 weisen eine Lochblechstruktur auf.
Die weiteren Ablageelemente 50, 52 sind an der Trage-
aufnahmeeinheit 20 befestigt. Die weiteren Ablageele-
mente 50, 52 sind dabei an der Verbindungseinheit 72
befestigt. Alternativ kann zumindest ein Ablageelement
auch an einem Fahrgestell befestigt sein. Die weiteren
Ablageelemente 50, 52 sind zumindest im Wesentlichen
quaderförmig ausgebildet. Die weiteren Ablageelemente
50, 52 weisen jeweils auf einer der Trageaufnahme 36
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zugewandten Seite eine Öffnung 96, 98 auf. Die weiteren
Ablageelemente 50, 52 sind derart angeordnet, dass die
weiteren Ablageelemente 50, 52 bei Betrachtung in einer
Draufsicht von der Trageaufnahme 36 verdeckt sind.
[0042] Zusätzlich weist die Patiententransportvorrich-
tung 10 eine Abdeckeinheit 54 auf. Die Abdeckeinheit 54
ist dazu vorgesehen, elektrische Geräte vor äußeren
Wettereinflüssen zu schützen. Die Abdeckeinheit 54
weist zwei Abdeckelemente (nicht dargestellt) auf. Dabei
ist auf jeder Seite der Patiententransportvorrichtung 10
ein Abdeckelement angeordnet. Die Abdeckelemente
sind jeweils als Abdeckfolie ausgebildet. In einem Be-
triebszustand, in welchem die Abdeckeinheit 54 nicht be-
nötigt wird, kann die Abdeckeinheit 54 und/oder die Ab-
deckelemente in einem aufgerollten Zustand an einer
Seite und/oder beiden Seiten der Trageaufnahme 36 be-
festigt und/oder eingehängt werden. Alternativ kann eine
Patiententransportvorrichtung ein zusätzliches Ablage-
element aufweisen, in welcher eine Abdeckeinheit ver-
staut werden kann.
[0043] Zu einem Transport weist die Patiententrans-
portvorrichtung 10 ferner mehrere Griffelemente 100,
102 auf. Im vorliegenden Fall weist die Patiententrans-
portvorrichtung 10 vier Griffelemente 100, 102 auf. Im
vorliegenden Fall sind auf jeder Seite der Patiententrans-
portvorrichtung 10 zwei Griffelemente 100, 102 angeord-
net. Die Griffelemente 100, 102 sind gummibeschichtet.
Zwei Griffelemente 100 sind als Griffbügel ausgebildet.
Die Griffelemente 100 sind an dem Podest 92 befestigt.
Die Griffelemente 100 sind im vorliegenden Fall unbe-
weglich. Zwei weitere Griffelemente 102 sind an der Tra-
geaufnahmeeinheit 20 angeordnet. Die weiteren Griffe-
lemente 102 sind auf einer fahrzeugseitigen Seite ange-
ordnet. Die weiteren Griffelemente 102 sind relativ zu der
Trageaufnahme 36 bewegbar angeordnet. Dazu weisen
die weiteren Griffelemente 102 jeweils eine Rasteinheit
auf (nicht dargestellt), welche dazu vorgesehen ist, das
entsprechende weitere Griffelement 102 in einem aus-
geklappten Zustand zu sichern. Die weiteren Griffele-
mente 102 können somit in zumindest einem Betriebs-
zustand, insbesondere durch eine Person, eingeklappt
werden (vgl. Figur 4). Ferner können die weiteren Griff-
elemente 102 in zumindest einem Betriebszustand, ins-
besondere durch eine Person, ausgeklappt werden (vgl.
Figur 5). Alternativ kann zumindest ein Griffelement auch
an einer anderen, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nenden Stelle, angeordnet sein.
[0044] Figur 4 zeigt die Trageaufnahme 36 der Trage-
aufnahmeeinheit 20 und drei weitere Adapterelemente
24, 26, 28 in einer schematischen Darstellung. Die wei-
teren Adapterelemente 24, 26, 28 sind in einem Vergleich
mit dem Adapterelement 22 von einem unterschiedlichen
Typ. Die Patiententransportvorrichtung 10 ist somit dazu
vorgesehen, in zumindest einem Betriebszustand meh-
rere Adapterelemente 22, 24, 26, 28 mitzuführen. Dabei
kann eine Person, insbesondere ein Rettungshelfer
und/oder ein Sanitäter, je nach Fahrzeugtyp und/oder
Entladeposition, ein passendes Adapterelement 22, 24,

26, 28 auswählen.
[0045] Die weiteren Adapterelemente 24, 26, 28 wei-
sen in einem Vergleich mit dem Adapterelement 22 zu
einer Kontaktierung an die Ladefläche 30 eine unter-
schiedliche an die Ladefläche 30 angepasste Formge-
bung auf. Die weiteren Adapterelemente 24, 26, 28 er-
möglichen Kopplungen der Trageaufnahmeeinheit 20 an
die Ladefläche 30 in weiteren Stellungen der Trageauf-
nahmeeinheit 20 relativ zu der Ladefläche 30. Zusätzlich
hierzu ermöglichen die weiteren Adapterelemente 24,
26, 28 Kopplungen der Trageaufnahmeeinheit 20 an un-
terschiedliche Formgebungen der Ladefläche 30 und da-
mit unterschiedliche Seiten der Ladefläche 30 des Fahr-
zeugs 16 und/oder an unterschiedliche Formgebungen
von Ladeflächen 30 unterschiedlicher Fahrzeuge 16. Je
nach Geometrie des Fahrzeugs 16 in einem Bereich der
Ladefläche 30, ist ein passendes Adapterelement 22, 24,
26, 28 auswählbar und mit der Trageaufnahme 36 ver-
bindbar. Die weiteren Adapterelemente 24, 26, 28 sind
im Vergleich zu dem Adapterelement 22 zumindest im
Wesentlichen identisch ausgebildet. Aus diesem Grund
werden im Folgenden lediglich Unterschiede der weite-
ren Adapterelemente 24, 26, 28 zu dem Adapterelement
22 beschrieben.
[0046] Ein erstes weiteres Adapterelement 24 weist
bei Betrachtung in einer Draufsicht fahrzeugseitig eine
gerade Formgebung auf, die in einem verbundenen Zu-
stand des ersten weiteren Adapterelements 24 mit der
Trageaufnahme 36 im Wesentlichen parallel zu der fahr-
zeugseitigen Seite der Trageaufnahme 36 ausgerichtet
ist. Das erste weitere Adapterelement 24 weist bei Be-
trachtung in einer Draufsicht eine im Wesentlichen recht-
eckige Gestalt auf. Ein zweites weiteres Adapterelement
26 weist bei Betrachtung in einer Draufsicht fahrzeugsei-
tig eine schräge Formgebung auf, die in einem verbun-
denen Zustand des zweiten weiteren Adapterelements
26 mit der Trageaufnahme 36 im Wesentlichen schräg
relativ zu der fahrzeugseitigen Seite der Trageaufnahme
36 ausgerichtet ist. Das zweite weitere Adapterelement
26 weist bei Betrachtung in einer Draufsicht eine im We-
sentlichen trapezförmige Gestalt auf. Ein drittes weiteres
Adapterelement 28 ist im Wesentlichen identisch zu dem
Adapterelement 22 ausgebildet, weist jedoch eine gerin-
gere Krümmung auf. Alle Adapterelemente 22, 24, 26,
28 können bei Nichtgebrauch in der Lagereinheit 34 si-
cher verstaut werden.
[0047] Ferner weisen die weiteren Adapterelemente
24, 26, 28 jeweils mindestens ein seitliches Führungse-
lement 88, 90, 104 auf, das die Patiententrage bei einer
Bewegung über das weitere Adapterelement 24, 26, 28
führt. Hierbei weisen die weiteren Adapterelemente 24,
26, 28 unterschiedliche Anzahlen an Führungselemen-
ten 88, 90, 104 auf. Das zweite weitere Adapterelement
26 weist dabei ein einziges seitliches Führungselement
104 auf. Das Führungselement 104 ist an einer ersten
Seite des zweiten weiteren Adapterelements 26, die ins-
besondere eine größere Längserstreckung, als eine
zweite Seite des zweiten weiteren Adapterelements 26
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aufweist, angeordnet. Die zweite Seite des zweiten wei-
teren Adapterelements 26 ist führungselementfrei aus-
gebildet. Alternativ könnte jedes Adapterelement eine
andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende An-
zahl an Führungselementen umfassen. Ferner könnte
jedes Adapterelement unterschiedlich geformte Füh-
rungselemente aufweisen.

Bezugszeichen

[0048]

10 Patiententransportvorrichtung
12 Patiententransportvorrichtung
14 Patiententransportvorrichtung
16 Fahrzeug
18 Fahrgestell
20 Trageaufnahmeeinheit
22 Adapterelement
24 Adapterelement
26 Adapterelement
28 Adapterelement
30 Ladefläche
32 Schnellverschluss
34 Lagereinheit
36 Trageaufnahme
38 Sicherungseinheit
40 Geräteaufnahmebereich
42 Hubelement
44 Betätigungselement
46 Energiespeichereinheit
48 Ablageelement
50 Ablageelement
52 Ablageelement
54 Abdeckeinheit
56 Fahrgestellverkleidung
58 Ausnehmungen
60 Fahrwerk
62 Rad
64 Abdeckung
66 Pedalwippe
68 Stoßfänger
70 Aufnahmefläche
72 Verbindungseinheit
74 Rinne
76 Sicherungselement
78 Sicherungselement
80 Schutzelement
82 Steckelement
84 Steckelement
86 Bewegungsfläche
88 Führungselement
90 Führungselement
92 Podest
94 Öffnung
96 Öffnung
98 Öffnung
100 Griffelemente

102 Griffelemente
104 Führungselement
106 Pilzkopfverriegelungselement
108 Pilzkopfverriegelungselement

Patentansprüche

1. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) zur Über-
nahme eines Patienten aus einem Fahrzeug (16),
mit einem Fahrgestell (18) und einer Trageaufnah-
meeinheit (20), die dazu vorgesehen ist, zumindest
eine Patiententrage und/oder zumindest einen
Transportinkubator mit einem Patienten aufzuneh-
men und/oder zu lagern.

2. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach An-
spruch 1, gekennzeichnet durch zumindest ein Ad-
apterelement (22, 24, 26, 28), welches zu einer lös-
baren Verbindung mit der Trageaufnahmeeinheit
(20) vorgesehen ist und eine zu einer Kontaktierung
an eine Ladefläche (30) des Fahrzeugs (16) ange-
passte Formgebung aufweist.

3. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest eine Adapterelement (22, 24, 26, 28) zu ei-
ner Steckverbindung mit der Trageaufnahmeeinheit
(20) vorgesehen ist.

4. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Adapterelement (22, 24, 26, 28)
zumindest einen Schnellverschluss (32) zu einer
Herstellung der lösbaren Verbindung mit der Trage-
aufnahmeeinheit (20) aufweist.

5. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 4, gekennzeichnet durch
zumindest eine Lagereinheit (34), welche in zumin-
dest einem Betriebszustand dazu vorgesehen ist,
das zumindest eine Adapterelement (22, 24, 26, 28)
aufzunehmen.

6. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trageaufnahmeeinheit
(20) eine Trageaufnahme (36) aufweist, welche zu-
mindest im Wesentlichen wannenförmig ausgebildet
ist.

7. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trageaufnahmeeinheit
(20) zumindest einen Geräteaufnahmebereich (40)
aufweist.

8. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach ei-
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nem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch zumindest ein vertikal angeordne-
tes Hubelement (42), welches dazu vorgesehen ist,
einen vertikalen Abstand der Trageaufnahmeeinheit
(20) zu einer Aufstandsfläche des Fahrgestells (18)
einzustellen.

9. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest eine Hubelement (42) elektrisch angetrie-
ben ist.

10. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch eine Energiespeichereinheit (46),
welche dazu vorgesehen ist, elektrische Energie be-
reitzustellen.

11. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch zumindest ein Ablageelement (48,
50, 52), welches dazu vorgesehen ist, Stauraum be-
reitzustellen.

12. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch eine Abdeckeinheit (54), welche da-
zu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebszu-
stand Geräte, vor äußeren Wettereinflüssen zu
schützen.

13. Patiententransportvorrichtung (10, 12, 14) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch zumindest ein Griffelement (102),
welches relativ zu der Trageaufnahmeeinheit (20)
bewegbar angeordnet ist.

14. Adapterelement (22, 24, 26, 28) für eine Patien-
tentransportvorrichtung (10, 12, 14) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.

15. Trageaufnahmeeinheit (20) für eine Patiententrans-
portvorrichtung (10, 12, 14) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13.
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